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Bestellung – Vertrag über Transport von Gegenständen Nr.:   

TRANSPORTEUR
[image: image1.emf]
Plynárenská 7/B, 821 09   Bratislava 

Werk:  Južná trieda 125, 040 01 Košice       

                             




Tel. 00421  

Firmennummer (IČO): 35 918 730
  

Fax. 00421 55 726 5353
Steuernummer (IČ DPH) : SK 202194 3616

borko@express-truck.sk, +421 918 702  358

Bankverbindung: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava


Kontonummer SKK : 2624845625  / 1100  

IBAN : SK54 1100 0000 0026 2484 5625

Kontonummer CZK : 2920814479  / 1100         

IBAN : SK47 1100 0000 0029 2081 4479

Kontonummer EUR : 2922814480  / 1100    

IBAN : SK17 1100 0000 0029 2281 4480
FAX:



:   00421 55 726 5358  

Mobil des Fahrers       

:   0918  
Kfz-Kennzeichen

:  




Fahrzeugart                              : 
ABSENDER            

: 

Ware



:  

Warengewicht


: 

Termin der Verladung

:  
Adresse der Verladung 
:  


Code



:




Termin der Ausladung

:  
Adresse der Ausladung  
:    


Anmerkung
            

:   

Vereinbarter Preis
  
: 


                 Fälligkeit der Rechnung beträgt 30 Tage ab ihrer Zustellung.

1. Der Transporteur ist verpflichtet, die im Vertrag angeführten Bedingungen vorbehaltlos einzuhalten. Bei jeder Änderung gegenüber den vereinbarten Bedingungen ist der Transporteur verpflichtet, den Absender unmittelbar telefonisch unter den oben angeführten Telefonnummern zu informieren und Hinweise des Absenders zu berücksichtigen. Der Transporteur führt den Transport an den Bestimmungsort mit einer entsprechenden Fachbetreuung und in vereinbarter Frist durch und übermittelt die Sendung an den Empfänger gemäß der Bestimmungen der gültigen Transportordnung. 

2. Der Transporteur haftet für die entstandenen Schäden gemäß der gültigen Transportordnung.

3. Der Transporteur hat vor dem Transportanfang eine Schadenersatzversicherung  in voller Höhe im Sinne des CMR-Übereinkommens für die Schäden abgeschlossen, die während des Transportes an der beförderten Sendung entstehen können.
4. Der Transporteur ist verpflichtet, den Warentransport im Einklang mit den international gültigen Vorschriften CMR, AETR, TIR durchzuführen.

5. Beim Warentransport in die Länder außerhalb der EU ist der Transporteur verpflichtet, die Ware beim zuständigen Zollamt im Regime Import/Export bzw. Transit  anzumelden. 

6. Der vereinbarte Preis gilt nur beim Einhalten der Vertragsbedingungen.
7. Falls ein Schaden entsteht, haben die beiden Vertragsparteien nach der gültigen Reklamationsordnung vorzugehen.

8. Beim Ausladen der Ware muss die CMR vom Warenempfängern abstempeln werden.
9. Im Transportpreis sind alle Nebenkosten inklusive 12 Stunden Wartezeit beim Aufladen und 12 Stunden Wartezeit beim Ausladen der Ware außer Wochenende und Feiertage inbegriffen. Bei Überschreitung der angeführten Zeit setzt sich der Transporteur mit dem Absender in Kontakt und kann aufgrund einer Vereinbarung die notwendige Wartezeit in Rechnung stellen. 
10. Die Parteien haben vereinbart, dass im Falle eventueller Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien die örtliche Zuständigkeit das sachlich zuständige Gericht in Bratislava hat. Die in diesem Vertrag nicht geregelten Verhältnisse richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen der gültigen Transportordnung des Transporteurs, der gültigen Reklamationsordnung des Transporteurs sowie nach dem Handelsgesetzbuch  und dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Sachbearbeiter:                                                                  
In ........................., am                   

Unterschrift für Transporteur:                                                      
Unterschrift für Absender:

